
Anhörungsverfahren 
Derjenige, der als Syndikusrechtsanwalt zugelassen und anschließend 
von der Rentenversicherungspflicht befreit werden möchte, stellt 
zunächst bei der für ihn zuständigen Rechtsanwaltskammer einen 
Antrag auf Zulassung. Gleichzeitig kann bereits ein Befreiungsantrag 
gestellt werden. 

Will die Rechtsanwaltskammer einem Antrag auf Zulassung als 
Syndikusrechtsanwalt entsprechen, übersendet sie der Deutschen 
Rentenversicherung Bund ihre begründete Einschätzung zur 
Stellungnahme. Beizufügen sind die Unterlagen, die die Kammer zur 
Frage, ob eine Tätigkeit als Syndikusanwalt vorliegt, ausgewertet hat. 
Ausdrücklich nicht übersendet werden müssen die Unterlagen, die die 
Zulassungsvoraussetzungen nach § 7 BRAO betreffen. 
Insbesondere ist der Arbeitsvertrag einschließlich sämtlicher Nachträge 
und Anlagen zu übersenden. Von zentraler Bedeutung ist dabei die 
Tätigkeitsbeschreibung. Wie bei der früheren Verwaltungspraxis zu den 
vier Kriterien genügt eine pauschale oder am Gesetzeswortlaut 
von § 46 Abs. 3 und 4 BRAO orientierte Beschreibung nicht. Zur 
Individualisierung der Tätigkeit ist vielmehr die tatsächlich ausgeübte 
Tätigkeit mit den einzelnen Aufgaben und Tätigkeitsfeldern möglichst 
präzise zu beschreiben, so dass ein klares Bild entsteht, für welche 
konkrete Tätigkeit die Zulassung und entsprechend die Befreiung erfolgt. 
Da sowohl die Zulassung als auch die Befreiung tätigkeitsbezogen sind, 
trägt die präzise Umschreibung zur Rechtssicherheit bei, indem für alle 
Beteiligten die Reichweite der Zulassung und der Befreiung leicht 
feststellbar sind. 
Inhaltlich muss aus den Unterlagen hervorgehen, dass der Antragsteller 
in seiner Tätigkeit Aufgaben wahrnimmt, die kumulativ die 
in § 46 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 BRAO Merkmale erfüllen. Nicht erforderlich ist, 
dass die einzelnen Merkmale gleichermaßen stark ausgebildet sind. 
Eine anwaltliche Tätigkeit liegt zudem nur vor, wenn das 
Arbeitsverhältnis durch die anwaltlichen Tätigkeitsmerkmale „geprägt“ 
wird. Die anwaltlichen Aufgaben müssen den ganz eindeutigen 
Schwerpunkt der ausgeübten Tätigkeit bilden. Ob dies der Fall ist, 
bestimmt sich nach dem Aufgabenspektrum der konkreten Tätigkeit und 
dem insoweit plausiblen zeitlichen Aufwand für anwaltliche Aufgaben im 
Verhältnis zur regulären durchschnittlichen Arbeitzeit. Notwendig ist eine 
Gesamtschau im Einzelfall. Ganz allgemein lässt sich sagen, dass die 
anwaltlichen Tätigkeitsmerkmale jedenfalls dann nicht mehr prägend für 
eine Tätigkeit sein dürften, wenn weniger als 50% der durchschnittlichen 
regulären Arbeitszeit für anwaltliche Aufgaben aufgewendet wird. 



Die fachliche Unabhängigkeit der Berufsausübung des 
Syndikusrechtsanwalts ist vertraglich und tatsächlich zu gewährleisten 
(§ 46 Abs. 4 Satz 2 BRAO). Dies bedeutet nicht den Ausschluss jeglichen 
Weisungsrechts. Aus dem Arbeitsvertrag des Syndikusrechtsanwalts hat 
sich jedoch zu ergeben, dass der Arbeitgeber in fachlichen 
Angelegenheiten des Syyndikusrechtsanwalts weder ein allgemeines 
noch ein konkretes Weisungsrecht ausübt. Zusätzlich sollte den 
Unterlagen wegen des Merkmals „nach außen verantwortlich 
aufzutreten“ (§ 46 Abs. 3 Nr. 4 BRAO) zu entnehmen sein, durch welche 
Vereinbarungen dies gewährleistet ist. Eine Handlungsvollmacht oder 
Prokura ist nicht erforderlich, reicht aber im Regelfall aus. 
Nach Prüfung der entsprechenden Unterlagen und gegebenenfalls der 
Auswertung weiterer eigener Erkenntnisse übersendet die Deutsche 
Rentenversicherung Bund ihre Stellungnahme an die 
Rechtsanwaltskammer zur abschließenden Entscheidung. 

	


